
 
 
Auszug aus dem Gesetz zur Verbesserung der Korruptionsbekämpfung und zur Errich-
tung und Führung eines Vergaberegisters in Nordrhein-Westfalen (Korruptionsbekämp-
fungsgesetz – KorruptionsbG) 
 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
(1) Dieses Gesetz regelt, soweit im Einzel-

nen nichts anderes bestimmt ist, die 
Korruptionsbekämpfung (…) für: 
 
1. öffentliche Stellen und für die in die-

sen Stellen Beschäftigten (…) 
 
3. die Mitglieder in den Organen und 

Ausschüssen der Gemeinden und 
Gemeindeverbände, die Mitglieder in 
der Bezirksvertretung, die Ortsvor-
steherinnen und Ortsvorsteher sowie 
die sachkundigen Bürgerinnen und 
Bürger gemäß § 58 Abs. 3 Gemein-
deordnung, § 41 Abs. 5 Kreisordnung 
oder § 13 Abs. 3 Landschaftsver-
bandsordnung 

 
(2) Öffentliche Stellen sind: 

 
2. die Gemeinden und Gemeindever-

bände sowie die sonstigen der Auf-
sicht des Landes unterstellten Kör-
perschaften, Anstalten und Stiftungen 
des öffentlichen Rechts. 
 

(...) 
 

§ 15 
Auskunftspflicht 

 
Die Personen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 
geben, soweit es für die jeweilige Einzelfall-
prüfung notwendig ist, der Prüfeinrichtung 
uneingeschränkt Auskunft über ihre Vermö-
gensverhältnisse wie Beteiligung an Unter-
nehmen, Wertpapiervermögen, treuhände-
risch gehaltenem Vermögen und Grundbe-
sitz. Art und Weise des Verfahrens, wie Mit-
glieder der Landesregierung einer Aus-
kunftspflicht entsprechend Satz 1 genügen 
können, regelt die Landesregierung in ihrer 
Geschäftsordnung. 

§ 16 
Veröffentlichungspflicht 

 
Die Mitglieder nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 geben 
gegenüber der Ministerpräsidentin oder dem 
Ministerpräsidenten, die Mitglieder nach § 1 
Abs. 1 Nr. 3 geben gegenüber der Haupt-
verwaltungsbeamtin oder dem Hauptverwal-
tungsbeamten, Hauptverwaltungsbeamtin-
nen oder Hauptverwaltungsbeamte und Lei-
terinnen oder Leiter von sonstigen der Auf-
sicht des Landes unterstellten Körperschaf-
ten, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts geben gegenüber der Leiterin 
oder dem Leiter der Aufsichtsbehörde und 
die Mitglieder nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 gegen-
über der Leiterin oder dem Leiter der Einrich-
tung schriftlich Auskunft über 
 

1. den ausgeübten Beruf und Berater-
verträge, 

 
2. die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten 

und anderen Kontrollgremien im Sin-
ne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Akti-
engesetzes, 

 
3. die Mitgliedschaft in Organen von 

verselbstständigten Aufgabenberei-
chen in öffentlich-rechtlicher oder pri-
vatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 
und Abs. 2 des Landesorganisati-
onsgesetzes genannten Behörden 
und Einrichtungen, 

 
4. die Mitgliedschaft in Organen sonsti-

ger privatrechtlicher Unternehmen, 
 

5. die Funktionen in Vereinen oder ver-
gleichbaren Gremien. 

 
(…) 
Die Angaben sind in geeigneter Form jähr-
lich zu veröffentlichen. 
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 § 17 
 Anzeigepflicht 
 von Nebentätigkeiten 
 
(1) Die Hauptverwaltungsbeamtin oder der  
 Hauptverwaltungsbeamte zeigt ihre/seine 

Tätigkeiten nach § 49 Abs. 1 LBG vor  
Übernahme dem Rat oder dem Kreistag  
an. Satz 1 gilt für diese Beamtinnen und  
Beamten nach Eintritt in den Ruhestand  
innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren 
entsprechend. 
 

(2)  Die Aufstellung nach § 53 LBG ist dem Rat  
 oder Kreistag bis zum 31. März des dem 
 Rechnungsjahr folgenden Jahres vorzulegen. 
 
 
 

Auszug aus dem Aktiengesetz (AktG) 
 

§ 125 
Mitteilungen für die Aktionäre und an Aufsichtsratsmitglieder 

 
(1) Der Vorstand hat mindestens 21 Tage vor der Versammlung den Kreditinstituten und den 

Vereinigungen von Aktionären, die in der letzten Hauptversammlung Stimmrechte für Akti-
onäre ausgeübt oder die die Mitteilung verlangt haben, die Einberufung der Hauptver-
sammlung mitzuteilen. Der Tag der Mitteilung ist nicht mitzurechnen. Ist die Tagesordnung 
nach § 122 Abs. 2 zu ändern, so ist bei börsennotierten Gesellschaften die geänderte Ta-
gesordnung mitzuteilen. In der Mitteilung ist auf die Möglichkeiten der Ausübung des 
Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, 
hinzuweisen. Bei börsennotierten Gesellschaften sind einem Vorschlag zur Wahl von Auf-
sichtsratsmitgliedern Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden 
Aufsichtsräten beizufügen; Angaben zu ihrer Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und aus-
ländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen sollen beigefügt werden. 

 
 
 

Auszug aus dem Landesorganisationsgesetz (LOG NRW) 
 

§ 1 
 

(1) Dieses Gesetz gilt für die Behörden und Einrichtungen des Landes. Für die Gemeinden und 
Gemeindeverbände gilt das Gesetz nur, soweit es dies bestimmt. Unter der gleichen Vo-
raussetzung gilt es auch für die der Aufsicht des Landes unterstehenden sonstigen Körper-
schaften sowie Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersön-
lichkeit. 

 
(2) Dieses Gesetz gilt nicht 

a) für den Landesrechnungshof und die Staatlichen Rechnungsprüfungsämter, 
b) für den Landesbeauftragten für den Datenschutz, 
c) für die Organe der Rechtspflege (Gerichte, Staatsanwaltschaften, Vollzugsanstalten 

und Gnadenstellen), 
d) für die staatlichen wissenschaftlichen Hochschulen, Kunsthochschulen und Fachhoch-

schulen gemäß § 1 Abs. 2 des Fachhochschulgesetzes. 


